
 
 

Willkommen – auch im Hort! 

Liebe Eltern,  
Ihr Kind wird bald die Schule Connewitz besuchen. Sicher werden viele von Ihnen eine 
Hortbetreuung des Kindes wünschen. Dafür ist ein Hortvertrag notwendig.  
 
Unser Hort bietet eine Frühdienstbetreuung von 06.00 Uhr bis 07.30 Uhr an. Im Anschluss gehen 
die Kinder zum Unterricht. Nach Unterrichtende übernehmen unsere ErzieherInnen die 
Hortkinder und begleiten sie durch ihren Tag bis 16.00 Uhr. Danach ist eine Spätdienstbetreuung 
bis 17.00 Uhr möglich.  
 
Folgende Optionen für den Hortvertrag gibt es: 
 

Dieser Vertrag 5-Stunden-Vertrag 25-Stunden-Vertrag 30-Stunden-Vertrag 

reicht für 1 Hortstunde am Tag od. 1 

Nachmittag /Woche 

täglich bis max. 16.30 Uhr  

oder bis 16 Uhr plus ab 7 Uhr 

Frühdienst 

die gesamte Betreuung ist abgesichert 

kostet mit der Einstufung 

„Familie“ 

12,52€ 62,62€ 75,15€ 

kostet bei Einstufung 

„alleinerziehend“ 

11,27€ 56,36€ 67,64€ 

Gibt es Ermäßigung für 

Geschwisterkinder? 

nein ja, immer für das jüngere Kind, wenn das ältere Kind gleichfalls einen Hort, 

eine Kita…besucht (Nachweis durch Bestätigung dieser anderen Einrichtung bei 

Hort - Vertragsabschluss erforderlich)  

Ein Freiplatz kann nach Vertragsabschluss beantragt werden.  
 
Es dürfen laut Infektionsschutzgesetz nur Verträge für die Kinder geschlossen werden, 
deren Eltern bei Vertragsabschluss den Nachweis der erfolgten Masernschutzimpfungen 
erbringen können. 
 

1. Vorbereitung der Hortverträge: 
 
Damit die Wartezeit für einen Vertragsabschluss sich nicht ewig ausdehnt, möchten wir die 
Verträge schon vorbereiten. Aus diesem Grund bitten wir um die Zusendung der „Zuarbeit zum 
Vorbereiten eines Hortvertrages“  bis 22.06.2021  
per Post/ Email oder durch Nutzung des Hausbriefkastens an der Zwenkauer Straße. 
 

2. Der Vertragsabschluss: 
 
Mit dem Stand heute (02.06.21) dürfen nur Eltern mit einem aktuellen, negativen Testergebnis 
(nicht älter als 72 Stunden) zum Abschluss eines Vertrages das Gebäude betreten. Personen mit 
nachgewiesenem vollständigem Impfschutz oder nachweislich genesene Personen sind den 
getesteten Personen gleichgestellt. 

Vertragsabschlüsse möglich: 12.-23.07. 21 
Mo-Fr: 14-17 Uhr, 

zusätzlich Die und Do 8-10 Uhr 
             bitte wenden 



 
 
. 
 
 

Was müssen die Eltern zum Vertragsabschluss mitbringen? 
 
Beide Sorgeberechtigte 

leben in einem Haushalt 

mit dem Kind zusammen 

Nur ein Sorgeberechtigter lebt mit dem 

Kind zusammen 

Beide Sorgeberechtigten 

erziehen das Kind im 

Wechselmodell 

Impfausweis des Kindes 

Personalausweis 

Impfausweis des Kindes 

Personalausweis 

 

Personalausweis 

Impfausweis des Kindes 

Personalausweise 

 
eine Einverständniserklärung des anderen 

Erziehungspartners auf der steht, dass er 

nichts dagegen einzuwenden hat, dass der 

Sorgeberechtigte,  bei dem das Kind meist 

lebt, alle Angelegenheiten,  die den Hort 

betreffen, regeln darf 

Beide Sorgeberechtigten müssen 

zum Vertragsabschluss anwesend 

sein, es werden 2 Verträge mit je 

einem hälftigen Betrag ausgefertigt, 

wobei alle Vertragsseiten von beiden 

Erziehungspartnern unterschrieben 

werden müssen. 
hat das Elternteil das alleinige Sorgerecht: 

Negativbescheinigung des Jugendamtes in 

Kopie 

 

Kinder aus anderen Gemeinden 
Eltern mit Kindern aus anderen Gemeinden müssen bei Vertragsabschluss das ausgefüllte 
Formular „ Antrag Aufnahme eines Kindes in einer anderen Gemeinde“, welchen das 
Gemeindeamt ausfüllt, abgeben. 
 
Hinweis:  Die „Zuarbeit zum Vorbereiten eines Hortvertrages“   ist gleichfalls auf der Homepage des Hortes als 
ausfüllbare PDF – Datei zu finden. 
 

 
 
Mit freundlichem Gruß    

         
K. Kietzmann & Th. Mund        

               Hortleitung 


